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Schnell-Check: Aufgaben des Betriebsrats bei einer Beschwerde
	Prüfen Sie, ob Sie an alle wichtigen Punkte gedacht haben.
	OK

	Haben Sie die Beschwerde des Arbeitnehmers angenommen und geprüft, ob diese berechtigt ist?
	

	Haben Sie dies in einer ordnungsgemäß einberufenen Betriebsratssitzung getan?
	

	Wurde die Prüfung an den zuständigen Ausschuss übergeben, sofern dieser für den Gegenstand der Beschwerde eigenverantwortlich zuständig ist (z. B. Personalausschuss)?
	

	Falls Sie die Beschwerde für berechtigt halten: Haben Sie mit dem Arbeitgeber über Abhilfe verhandelt?
	

	Falls Sie die Beschwerde nicht für berechtigt halten: Haben Sie den Beschwerdeführer darüber informiert und Ihre Entscheidung begründet?
	

	Falls Sie sich mit dem Arbeitgeber uneinig über die Behandlung der Beschwerde sind: Haben Sie die Einigungsstelle angerufen? Die Kosten trägt gemäß § 76a BetrVG der Arbeitgeber. 
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